
 

Bekanntmachung 
Satzung 
vom 28.1.2016 

 
zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg 

 
 
 
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die §§ 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 
 
 

§ 6 
 

Aufwandsentschädigung für Mitglieder  
des Ortsgemeinderates  

 
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen 
erhalten die Ortsgemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemeinderates eine 
Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4. 
 
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20,--Euro. 
 
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; 
er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tariflichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen 
sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Verdienstausfall wird 
auf Antrag in Form eines Durchschnittssatzes ersetzt, dessen Höhe vom Ortsgemeinderat festgesetzt 
wird. Personen, die einen Lohn- oder Verdienstausfall nicht geltend machen können, denen aber im 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit 
oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten einen Ausgleich 
entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2. 
 
(4) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld gewährt. 
 
(5) Die Vorsitzenden der im Ortsgemeinderat gebildeten Fraktionen erhalten zusätzlich eine 
Entschädigung in Höhe des nach Abs. 2 festgesetzten Sitzungsgeldes. 
 
 

§ 7 
 

Aufwandsentschädigung 
für Mitglieder von Ausschüssen 

 
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Ortsgemeinderates erhalten eine Entschädigung in Form eines 
Sitzungsgeldes in Höhe von 20,--Euro. 
 
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 u.4. entsprechend. 
 
 
 
 
 
 



 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat. 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
 
 
Schönenberg-Kübelberg, den 21.1.2016 
 
 
 
       gez. Weis 
Ortsbürgermeister 


